A N T R A G  an das Bürgermeisteramt Mulfingen
a u f   E r l a u b n i s   z u r   A b h a l t u n g   e i n e r   V e r a n s t a l t u n g 

im Teilort 










(Räumlichkeit)

Antragsteller:

Name des Vereins:

Anschrift:


Verantwortlicher:

Für die ordnungsmäßige Durchführung der Veranstaltung ist verantwortlich und während der Dauer der Benutzung anwesend:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Veranstaltung:

Termin:





      (Wochentag)
Art:
Versammlung

(
    Fasching       (
      Sonstige Veranstaltung  (
Tanzveranstaltung
(
    Jahresfeier    (
      und zwar:
Musikgruppe(n): 


Zusätzliche Anmeldungen:

Meldung an GEMA (nur bei Musikaufführungen)

bitte nicht vergessen!!

Antrag auf Schankerlaubnis (nur bei Bewirtung)

(
Antrag auf Sperrzeitverkürzung 



(
(nur in begründeten Ausnahmefällen bis längstens 3 Uhr)


(Angabe des Grundes)

Der Veranstalter verpflichtet sich, für die ordnungsgemäße Abwicklung der Veranstaltung zu sorgen, sowie den Anweisungen des Gemeindevertreters Folge zu leisten. Die Bestimmungen der umseitig aufgeführten Haftungsregeln sind dem Antragsteller bekannt.

Sonstige Anmerkungen:



Ort
Datum
(Unterschrift des Verantwortlichen)
Haftung und allgemeine Pflichten von Räumen
1. Die Gemeinde überlässt die Räume der Halle, die Einrichtung und die Geräte zur Benutzung in dem Zustand, in dem sie sich befinden, auf eigene Verantwortung und Gefahr des Veranstalters. Er ist verpflichtet, die Räume, Geräte und Einrichtung jeweils vor der Benutzung auf ihrer ordnungsgemäße Beschaffenheit und Verkehrssicherheit für den gewollten Zweck zu überprüfen. Der Veranstalter muss sicherstellen, dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden. Mängel sind unverzüglich dem Gemeindevertreter anzuzeigen. Wenn keine Mängelrüge erfolgt, gelten die überlassenen Räume, Anlagen, Einrichtungen und Geräte als ordnungsgemäß übergeben.

2. Der Veranstalter stellt die Gemeinde von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume und Geräte und der Zugänge zu den Räumen und Anlagen stehen.

3. Der Veranstalter verzichtet seinerseits auf eigene Haftungsansprüche gegen die Gemeinde und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Gemeinde, deren Bedienstete oder Beauftragte.

4. Der Veranstalter haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen Räumen, Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die einzelne Vereinsmitglieder oder Besucher verursachen.

5. Die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand gem. § 836 BGB bleibt unberührt.
6. Für Geld, Wertsachen, Kleidungsstücke und sonstige eingebrachte Sachen übernimmt die Gemeinde keine Haftung.






